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Was Sie wissen müssen

Die Bochumer Straße ist ein sog. „förmlich festgelegtes 
Sanierungsgebiet“: Hier sind bestimmte Bauvorhaben
und Maßnahmen genehmigungs pflichtig (§ 144 BauGB). 

Dazu zählen u.a. 

•  der Verkauf von Grundstücken, 

• befristete Mietverträge mit einer Laufzeit von 
mehr als einem Jahr, 

• erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. die
Erneuerung von Gebäuden bzw. einzelner Gebäudeteile
oder Wohnungen),

• Bauvorhaben und Nutzungsänderungen (§ 29 BauGB).

Die Kosten für Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen können steuerlich geltend gemacht werden.
Wichtig: Vor Beginn der Baumaßnahmen muss eine Ver-
einbarung darüber mit der Stadt abgeschlossen werden 
(§ 7h EStG).

Die Stadt Gelsenkirchen hat im Sanierungsgebiet ein all-
gemeines Vorkaufsrecht (§ 24 BauGB).

Vermieter und Mieter werden bei der Erneuerung der 
Gebäude unterstützt (§ 180 BauGB).

Über das Haus- und Hofflächenprogramm können Fassa-
denanstriche, Dacherneuerungen oder Hofflächengestal-
tungen bezuschusst werden.

Im Sanierungsgebiet „Bochumer Straße“ werden nach Ab-
schluss der Sanierung keine Ausgleichsbeiträge von den
Immobilieneigentümern erhoben (§ 154 BauGB), weil es
im sog. „vereinfachten Verfahren“ durchgeführt wird.

Wir beraten Sie gerne.
Sprechen Sie uns einfach an.

 

Stadtteilbüro Bochumer Straße 
Bochumer Straße 114
45889 Gelsenkirchen

Telefon +49 (209) 169-5801  

bochumerstrasse@gelsenkirchen.de

Sanierungsgebiet Bochumer Straße
Informationen für Immobilienbesitzer

Kontakt und Beratung
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